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Index

34 Monopole

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

GSpG 1989 §53 Abs3

ZustG §7

Rechtssatz

Erfolgt die Zustellung eines Beschlagnahmebescheides an den unbekannten Eigentümer der Glücksspielgeräte gemäß

§ 53 Abs 3 GSpG 1989 durch ö entliche Bekanntmachung innerhalb von vier Wochen nach der vorläu gen

Beschlagnahme, obwohl der Behörde die Identität und der Aufenthalt des Inhabers der Glücksspielgeräte bekannt

sind, entfaltet die Zustellung keine Rechtswirkung, sofern der Bescheid nach Maßgabe von § 7 ZustG nicht tatsächlich

zugegangen ist.

Schlagworte
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